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RS OGH 1952/3/26 1Ob287/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1952

Norm

ZPO §321

ZPO §488 Abs1

Rechtssatz

Eine Zeuge darf auch dann, wenn er im erstinstanzlichen Verfahren ausgesagt hat, bei Beweiswiederholung vor dem

Berufungsgericht die Aussage verweigern, doch kann das Berufungsgericht die in erster Instanz im Rechtshilfeweg

abgelegte Aussage verwerten.
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